
402 Gesetzblatt Nr. 74 — Ausgabetag: 12. Juni 1952

II.

Streckenbrände

§ 41
Offener Streckenbrand ist mit Wasser oder Feuer

löschgeräten zu bekämpfen. Ist dies nicht mehr 
möglich, so ist die Strecke mit unbrennbarem Mate
rial abzudämmen. Vorkehrungen zur Abdämmung 
sind in den zum Brandherd führenden Grubenbauen 
zu treffen. Das Ausräumen der gelöschten Brand
stelle ist anzustreben.

III.

Brände in Ein- und Ausziehschächten

§ 42
(1) Bei Bränden im einziehenden Schacht muß, 

wenn wegen Rauch und Hitze der Zutritt zum 
Schacht nicht möglich ist, sofort der Hauptlüfter 
stillgesetzt werden. Die Brandtüren im Füllort sind 
an allen Sohlen des brennenden Schachtes zu 
schließen. Ist das wegen Rauch und Erwärmung 
nicht möglich, so muß der brennende Schacht im 
weiteren Umkreise unter Tage abgesperrt werden. 
Die Belegschaft ist durch andere Schächte so schnell 
wie möglich zurückzuziehen.

(2) Bei Bränden im ausziehenden Schacht wird die 
gefährdete Belegschaft durch den einziehenden 
Schacht zurückgezogen, hierauf der Ventilator still
gesetzt und die Brandbekämpfung eingeleitet.

§ 43
Durch Unterwassersetzen des Schachtes kann ein 

Feuer im einziehenden oder ausziehenden Schacht 
erst dann bekämpft werden, wenn die Belegschaft 
die Grube verlassen hat. IV.

IV.

Brühungen und Brände in Abbauen

§ 44
Brühungen und Brände in den Abbauen werden 

entsprechend ihrem Umfange entweder direkt durch 
Wasser und möglichst schnelles Wegfördern der 
brennenden Kohlenmassen bekämpft (direkte Be
kämpfung) oder dadurch unschädlich gemacht, daß 
der Brandherd verschlämmt wird.

§ 45
(1) Hat das Feuer ein solches Ausmaß angenom

men, daß die unmittelbare Bekämpfung wegen 
Rauch, Gasen oder Hitze abgebrochen werden muß 
oder immöglich wird, so ist das in Brand geratene 
Feld abzudämmen, um das Feuer durch Entzug des 
Sauerstoffes zu ersticken. Das hierzu erforderliche 
Abdämmungsmaterial muß rechtzeitig, also bereits 
während der unmittelbaren Brandbekämpfung her
beigeschafft werden.

(2) Die Umgebung des Brandherdes ist gründlich 
einzuwässern; alsdann ist das Brandfeld so nahe wie 
möglich auf der Einzieh- und Ausziehseite abzu
sperren.

(3) Die ersten Absperrungen sind so auszuführen, 
daß sie einen möglichst raschen Luftabschluß ge
währleisten, wie z. B. verputzte oder mit Letten ab
gedichtete Verschalungen, Dämme aus Glaswolle, 
Sandsäcke, nasse Tücher und dgl.

(4) Zuerst ist das Brandfeld auf der Wetterein
ziehseite abzuschließen, um die Sauerstoffzufuhr 
zum Brandherd zu drosseln und den Rauch- und 
Gasaustritt bei der Ausziehöffnung zu verringern. 
Läßt dieser nach, dann ist die Wetterausziehseite 
durch eine vorläufige Absperrung, gegebenenfalls 
unter Belassung einer Öffnung zu schließen.

(5) Den vorläufigen Absperrungen haben nach 
einer angemessenen Wartezeit die endgültigen 
wetterdichten Absperrungen durch Ziegel und Holz
mauerung zu folgen. Die Dauer der Wartezeit 
richtet sich danach, ob und in welchem Umfange 
die Gefahr einer Schlagwetter- oder Brandgasexplo- 
sion vorliegt. Die Branddämme müssen also gleich
zeitig wirksam gegen Explosionen sein.

(6) Ist die Absperrung der Brandstelle im engeren 
Umkreis wegen der Ausdehnung des Brandes oder 
wegen Explosionsgefahr nicht möglich, so ist eine 
Absperrung im weiteren Umkreis mit aller Be
schleunigung vorzunehmen, gegebenenfalls sind die 
Sicherheitstüren (§ 30 Absätze 1 und 2) zu schließen 
und abzudichten. Auch hierbei sind die Strecken 
gründlich einzuwässern.

§ 46
Die Einzelheiten über die Durchführung der vor

läufigen und endgültigen Absperrungen, insbeson
dere wenn die Gefahr einer Brandgas- oder Schlag
wetterexplosion besteht, sind von dem Werksleiter 
festzulegen.

§ 47
Ist eine Abriegelung des Brandes in der Grube 

nicht mehr möglich, so sind die Tagesöffnungen der 
Einzieh- und Ausziehschächte wetterdicht abzu
sperren.

§ 48
(1) Die Branddämme sind regelmäßig auf ihre 

Unversehrtheit, auf den Zustand des Ausbaues vor 
dem Damm, auf die Dichtigkeit der Verschlüsse zur 
Entwässerung und zur Entnahme von Wetterproben 
und auf freien Zugang zum Damm zu untersuchen.

(2) Der Befund ist auf einer Tafel (Brandtafel, 
§ 38 Abs. 2) am Branddamm und im Brandbuch mit 
Datum und Unterschrift zu vermerken.

V.

Sonstige Maßregeln 
bei der Grubenbrandbekämpfung

§ 49
(1) Während der Brandbekämpfung ist der Wetter

zug zur Brandstelle so einzustellen, daß er einer
seits nicht das Feuer zu sehr entfacht, andererseits 
nicht zu einer Stauung der Rauch- und Brandgase 
und somit zur Entstehung explosionsgefährlicher 
Gasgemische beitragen kann.


